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öffentlich

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 "Alte 
Feuerwehr" 

der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
hier: Abwägung der Stellungnahmen zum 

Vorentwurf 
und Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit:
Bauwesen

Datum
10.05.2022

Bearbeiter:
Antje Burda

Verfasser:
Maria Schultz

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen (Vorberatung)

Ö

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt:

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen stellt den Bebauungsplan Nr. 44 "Alte 
Feuerwehr" auf, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung 
einer Gemeinbedarfseinrichtung unter dem Aspekt der Bestandserhaltung und 
Entwicklung zu schaffen. Die Gemeinde verfolgt die Errichtung eines Kinder- und 
Jugendfreizeitzentrums als "Station junger Naturforscher und Techniker" im alten 
Feuerwehrgebäude am Dünenweg.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in 
der Zeit vom 11. Januar 2022 bis einschließlich 10. Februar 2022 durchgeführt. 
Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) mit 
dem Vorentwurf beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Die während des Beteiligungsverfahrens eingegangenen Anregungen und 
Stellungnahmen wurden gewertet und geprüft. Während der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurden keine Stellungnahmen 
von der Öffentlichkeit abgegeben. 
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und 
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Die Planunterlagen werden gemäß dem Abwägungsergebnis angepasst bzw. 
ergänzt. 
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Es ergeben sich Ergänzungen und Hinweise, die im Rahmen der weiteren 
Vorbereitung der Planunterlagen (Entwurf) zu berücksichtigen sind. Diese 
betreffen folgende Belange.
- Landkreis NWM, Bauleitplanung: Das Entwicklungsgebot für den 

vorliegenden Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist eingehalten.

- Landkreis NWM, Denkmalschutzbehörde: Durch die vorliegende Planung ist 
keine Beeinträchtigung des Baudenkmals Strandpromenade 1, 
Boltenhagen, Lesehalle, zu befürchten.

- Landkreis NWM, Untere Wasserbehörde: Die Regelung der Beseitigung des 
anfallenden Niederschlagswassers ist im Rahmen der Aufstellung des 
vorliegenden Bebauungsplanes vorzunehmen. Zum Hochwasserschutz 
enthalten die Planunterlagen bereits entsprechende Angaben.

- Landkreis NWM, Immissionsschutzbehörde: keine Regelung im 
Bebauungsplanverfahren erforderlich.

- Landkreis NWM, Untere Naturschutzbehörde: 
• Da der Geltungsbereich, insbesondere die Gemeinbedarfsfläche, 

innerhalb des 150 m – Küstenschutzstreifens der Ostsee (§ 29 
NatSchAG M-V) liegt, ist ein Antrag auf Ausnahme während des 
Planaufstellungsverfahrens zu stellen.

• Bewertung der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft, 
Darstellung und Festlegung geeigneter Kompensationsmaßnahmen: 
zusätzliche Eingriffe ergeben sich nicht, da bauliche Maßnahmen mit 
Auswirkungen auf die Gebäudefläche nur zur Anpassung des 
Gebäudebestandes an die aktuellen Anforderungen, wie z.B. 
Wärmeschutz, erfolgen sollen. Waldwege sind zulässig.

• Baum- und Alleeschutz: für die Alleebäume (geschützt gemäß § 19 
NatSchAG M-V), die sich zwischen dem Gehweg und dem Dünenweg 
befinden, sind die Wurzelschutzbereiche in den Bebauungsplan 
aufzunehmen. Eingriffe in den geschützten Baumbestand sind zu 
vermeiden; ansonsten Antragstellung erforderlich.

• Artenschutz: Artenschutzfachbeitrag für die Artengruppen Brutvögel, 
Amphibien, Reptilien, Fledermäuse ist zu erstellen. 

- Amt für Raumordnung und Landesplanung: Das Vorhaben am gewählten 
Standort wird aus raumordnerischer Sicht bei Berücksichtigung der 
Entwicklung eines Bestandsgebäudes im Außenbereich sowie der Wahrung 
der Schutz-Funktion des Küstenschutzwaldes mitgetragen.

- Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes: zur Vermeidung 
von Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Aufnahme eines Hinweises in 
den Bebauungsplan.

- Forstamt: Zustimmung zum Vorhaben und zum Bebauungsplan. Nutzung 
nur gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Hinweise zur 
regelmäßigen Durchführung von Maßnahmen zur 
Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich des Baumbestandes. 

- Zweckverband: Gewährleistung der Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung über bestehende Anlagen des Zweckverbandes. 
Nachweis der Regenwasserversickerung bzw. –ableitung vor 
Satzungsbeschluss. Hinweis zur Löschwasserversorgung (Hydrant). 

- Amt Klützer Winkel: Einschätzung der Löschwassersituation (Grundschutz) 
als gesichert.   

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 erfolgt nach den Vorgaben des 
Baugesetzbuches nach dem Regelverfahren.
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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boltenhagen beschließt:

1. Die auf Grund der frühzeitigen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 
2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. 
Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
wurden keine Stellungnahmen von der Öffentlichkeit abgegeben.
Es ergeben sich

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zu 
eigen. Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses 
Beschlusses.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 44, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A), dem Text (Teil B) sowie der zugehörigen Begründung wird gebilligt 
und zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

3. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 44 wird wie folgt 
begrenzt:
- im Norden: durch die Strandpromenade,
- im Osten: durch den Küstenschutzwald,
- im Süden: durch den Küstenschutzwald,
- im Westen: durch den Dünenweg.

4. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 44 
inklusive der zugehörigen Begründung und den bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen auf die Dauer von 6 Wochen ist gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sind über die öffentliche Auslegung zu 
benachrichtigen. 

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB am Planverfahren zu beteiligen.

6. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden hat gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu 
erfolgen.

7. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)
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x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 12/ 51101/ 56255000

durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 2022-05-10_Boltenhagen_B44_Stgn_gesamt öffentlich

2 2022-05-16-BoltenhagenB44_KurzZusammenfassg_Stgn-Vorentwurf-
mitUebersicht öffentlich

3 d2022-05-16Boltg_B44_BV-Entwurf_A3A4 öffentlich

4 d2022-05-11-Boltenhagen-B44-TextB-Entw-BV-1 öffentlich
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VORENTWURF                                                            
                                                                                                                                                                                                              
Lfd.Nr. Träger öffentlicher Belange Aufforderung Eingang Schreiben vom 1 2 3

                                 
I. Planungsanzeige
I.1 Amt für Raumordnung und

Landesplanung
II. Träger öffentlicher Belange
II.1 Landkreis Nordwestmecklenburg 11.01.2022 01.03.2022 01.03.2022
II.1a LK NWM - Kataster- u. Vermessungsamt 11.01.2022 23.02.2022 23.02.2022
II.2 Amt für Raumordnung 11.01.2022 14.02.2022 14.02.2022
II.3 StALU                   11.01.2022 07.02.2022 02.02.2022
II.4 LA f.Umwelt, Naturschutz u.Geologie  11.01.2022 08.02.2022 08.02.2022
II.5 Bergamt Stralsund 11.01.2022 11.02.2022 07.02.2022
II.6 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 11.01.2022 24.01.2022 26.01.2022
II.7 LA für Kultur und Denkmalpflege
II.8 Forstamt Grevesmühlen 11.01.2022 07.02.2022 07.02.2022
II.8a Forstamt Grevesmühlen 11.01.2022 09.03.2022 09.03.2022
II.8b Forstamt Grevesmühlen 11.01.2022 18.03.2022 09.03.2022
II.9 Katholische Kirche
II.10 Kirchenkreisverwaltung
II.11 Industrie- und Handelskammer
II.12 Handwerkskammer Schwerin
II.13 Straßenbauamt Schwerin 11.01.2022 31.01.2022 27.01.2022
II.14 Deutsche Telekom AG 11.01.2022 27.01.2022 27.01.2022
II.15 Bundeswehr 11.01.2022 17.01.2022 17.01.2022
II.16 Nahbus NWM GmbH
II.17 Zweckverband Grevesmühlen 11.01.2022 03.02.2022 02.02.2022
II.18 E.DIS Netz  GmbH
II.19 Hanse Gas GmbH 11.01.2022 02.02.2022 02.02.2022
II.20 50 Hertz 11.01.2022 19.01.2022 19.01.2022
II.21 Deutscher Wetterdienst 11.01.2022 10.02.2022 09.02.2022
II.22 LA für innere Verwaltung 11.01.2022 13.01.2022 13.01.2022
II.23 GDMcom 11.01.2022 17.01.2022 17.01.2022
II.23a 02.03.2022 02.03.2022 02.03.2022
II.24 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
II.25 LA für Brand- und Katastrophenschutz 11.01.2022 24.01.2022 31.01.2022
II.26 Wasser- und Bodenverband
II.27 Polizeiinspektion Wismar
II.28 Freiwillige Feuerwehr
II.29 Ministerium f. Landwirtschaft u. Umwelt
II.30 Landgesellschaft MV mbH 11.01.2022 26.01.2022 13.01.2022
II.31 BVVG 11.01.2022 14.02.2022 14.02.2022
II.32 Hauptzollamt Stralsund 11.01.2022 07.02.2022 07.02.2022
II.33 BUND für Umwelt und Naturschutz
II.34 Nabu Deutschland e.V.
II.35 Landesanglerverband 11.01.2022 11.02.2022 11.02.2022
II.36 Landesjagdverband 11.01.2022 28.01.2022 28.01.2022
II.37 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
II.38 Amt Klützer Winkel 11.01.2022 23.02.2022 23.02.2022

III. Nachbargemeinden
III.1 Nachbargemeinde Klütz 17.03.2022 17.03.2022

IV. Öffentlichkeit
keine Stgn. eingegangen

1 Abwägungsrelevanz
2 Hinweise
3 ohne Anregungen

V. Ausnahmeanträge

VI. Fachlich Beteiligte

BIL-Leitungsauskunft

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 "Alte Feuerwehr" der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
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VORENTWURF                                                            
                                                                                                                                                                                                              

Lfd.Nr. Träger öffentlicher Belange Aufforderung Eingang Schreiben vom 1 2 3

                                 

I. Planungsanzeige

I.1 Amt für Raumordnung und

Landesplanung

II. Träger öffentlicher Belange

II.1 Landkreis Nordwestmecklenburg 11.01.2022 01.03.2022 01.03.2022 X

II.1a LK NWM - Kataster- u. Vermessungsamt 11.01.2022 23.02.2022 23.02.2022 X
II.2 Amt für Raumordnung 11.01.2022 14.02.2022 14.02.2022 X

II.3 StALU                   11.01.2022 07.02.2022 02.02.2022 X

II.4 LA f.Umwelt, Naturschutz u.Geologie  11.01.2022 08.02.2022 08.02.2022 X

II.5 Bergamt Stralsund 11.01.2022 11.02.2022 07.02.2022 X

II.6 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 11.01.2022 24.01.2022 26.01.2022 X

II.7 LA für Kultur und Denkmalpflege

II.8 Forstamt Grevesmühlen 11.01.2022 07.02.2022 07.02.2022 X

II.8a Forstamt Grevesmühlen 11.01.2022 09.03.2022 09.03.2022 X

II.8b Forstamt Grevesmühlen 11.01.2022 18.03.2022 09.03.2022 X

II.9 Katholische Kirche

II.10 Kirchenkreisverwaltung

II.11 Industrie- und Handelskammer

II.12 Handwerkskammer Schwerin

II.13 Straßenbauamt Schwerin 11.01.2022 31.01.2022 27.01.2022 X

II.14 Deutsche Telekom AG 11.01.2022 27.01.2022 27.01.2022 X

II.15 Bundeswehr 11.01.2022 17.01.2022 17.01.2022 X

II.16 Nahbus NWM GmbH

II.17 Zweckverband Grevesmühlen 11.01.2022 03.02.2022 02.02.2022 X

II.18 E.DIS Netz  GmbH

II.19 Hanse Gas GmbH 11.01.2022 02.02.2022 02.02.2022 X

II.20 50 Hertz 11.01.2022 19.01.2022 19.01.2022 X

II.21 Deutscher Wetterdienst 11.01.2022 10.02.2022 09.02.2022 X

II.22 LA für innere Verwaltung 11.01.2022 13.01.2022 13.01.2022 X

II.23 GDMcom 11.01.2022 17.01.2022 17.01.2022 X

II.23a 02.03.2022 02.03.2022 02.03.2022 X

II.24 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

II.25 LA für Brand- und Katastrophenschutz 11.01.2022 24.01.2022 31.01.2022 X

II.26 Wasser- und Bodenverband

II.27 Polizeiinspektion Wismar

II.28 Freiwillige Feuerwehr

II.29 Ministerium f. Landwirtschaft u. Umwelt

II.30 Landgesellschaft MV mbH 11.01.2022 26.01.2022 13.01.2022 X

II.31 BVVG 11.01.2022 14.02.2022 14.02.2022 X

II.32 Hauptzollamt Stralsund 11.01.2022 07.02.2022 07.02.2022 X

II.33 BUND für Umwelt und Naturschutz

II.34 Nabu Deutschland e.V.

II.35 Landesanglerverband 11.01.2022 11.02.2022 11.02.2022 X

II.36 Landesjagdverband 11.01.2022 28.01.2022 28.01.2022 X

II.37 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.

II.38 Amt Klützer Winkel 11.01.2022 23.02.2022 23.02.2022 X

III. Nachbargemeinden

III.1 Nachbargemeinde Klütz 17.03.2022 17.03.2022 X

IV. Öffentlichkeit

keine Stgn. eingegangen

1 Abwägungsrelevanz

2 Hinweise

3 ohne Anregungen

V. Ausnahmeanträge

VI. Fachlich Beteiligte

BIL-Leitungsauskunft

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 "Alte Feuerwehr" der Gemeinde 

Ostseebad Boltenhagen

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 "Alte Feuerwehr" der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen  
 
Hier: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß  
 § 4 Abs. 1 BauGB 
 Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Vorentwurf   
 

 

Stellungnehmende Behörde 
und Stelle  

Inhalt  

 

1 
 

 

Landkreis Nordwestmecklenburg  
II.1 
Bauleitplanung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denkmalpflege 
 
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- In den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
erfolgt bisher eine Ausweisung als Waldfläche.  

- Unabhängig von dieser Darstellung wird aufgrund 
der Zielsetzungen und der Größe des Gebietes von 
einer Vereinbarkeit mit dem Flächennutzungsplan 
ausgegangen, da der Bebauungsplan entspre-
chend den gesetzgeberischen Vorstellungen von 
der stufenweisen Konkretisierung der zulässigen 
Raumnutzung aus dem nicht parzellenscharfen 
Flächennutzungsplan der Grundkonzeption ent-
spricht.  

- Die Darlegungen zum Baum- und Gehölzschutz 
und zur waldverträglichen Nutzung werden ergänzt.  

- Das Vorhaben wird aus raumordnerischer Sicht 
mitgetragenn unter Berücksichtigung der Nachnut-
zung der Bausubstanz.  

- Die Waldverträglichkeit ist darzulegen.  
- Die Abstimmungen mit der Forst sind hierzu erfolgt.  
- Wald wird im Grunde dargestellt als nachrichtliche 

Übernahme außerhalb des Geltungsbereiches in 
Verbindung mit § 9 Abs. 6 i.V.m. § 20 Abs. 1 L-
WaldG M-V.  

- Eine Flächenutzungsplanänderung ist nicht erfor-
derlich.  
 

- Das Baudenkmal Strandpromenade 1, Boltenha-
gen, Lesehalle, ist in näherer Umgebung vorhan-
den.  

- Durch das beabsichtigte Vorhaben erfolgen keine 
Beeinträchtigungen.  
 

- Die Regelung der Beseitigung des anfallenden Nie-
derschlagwassers im Rahmen der Bauleitplanung 
ist erforderlich.  

- Hier ist eine Ableitung auf dem Grundstück durch 
Versickerung vorgesehen.  

- Gutachterliche Ausführungen sind einzuholen.  
- Gutachterliche Nachweise sind zu erbringen.  
- Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz 

sind Ausführungen und Darlegungen bereits in der 
Begründung enthalten.  

- Das Gebiet ist für die gesamte Ortslage durch den 
Küstenschutzdeich geschützt.  

87 von 104 in Zusammenstellung



  

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 "Alte Feuerwehr" der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen  
 
Hier: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß  
 § 4 Abs. 1 BauGB 
 Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Vorentwurf   
 

 

Stellungnehmende Behörde 
und Stelle  

Inhalt  

 

2 
 

Hochwasserschutz  
 
 
 
 
 
 
Niederschlagswasser  
 
 
 
 
Untere Immissionsschutzbehörde 
 
 
Untere Naturschutzbehörde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baum- und Alleenschutz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artenschutz 
 
 

- Es handelt sich um Bestandsgebäude, die umge-
nutzt werden.  

- Die Höhe der Gebäude liegt unter 3,20 m, sie liegt 
ca. bei 2,60 m über NHN (DHHN 92).  

- Das Gebiet ist für die gesamte Ortslage durch den  
Küstenschutzdeich geschützt. 
 

- Die Ableitung des Regenwassers in einen Kanal 
geht nicht.  

- Deshalb sind die Nachweise zur Ableitung des an-
fallenden Oberflächenwassers erforderlich.   
 

- Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind 
keine Regelungen erforderlich.  
 

- Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des 
Küstenschutzstreifens der Ostsee (Antrag nach 
 § 29 NatSchAG M-V)  

- Der Antrag auf Ausnahme nach § 19 NatSchAG   
M-V wird gestellt.   

- Im Zusammenhang mit der Bewertung der zu er-
wartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ist eine 
Überprfügung vorzunehmen.  

- Es wird eine verbalargumentative Argumentation 
vorsehen.  

- Dies wird insbesondere damit begründet, dass es 
sich um ein Gebäude im Bestand handelt, welches 
innerhalb des Waldes verbleibt und umfassende 
Maßnahmen nicht erforderlich werden.  

- Es erfolgt lediglich eine Nutzungsänderung.   
 

- Hier ist der Baum- und Alleenschutz zu prüfen.  
- Alleebäume sind nach § 19 NatSchAG M-V ge-

schützt.  
- Die Bäume zwischen Gehweg und Dünenweg sind 

davon berührt.  
- Festsetzungen zum Erhalt sind vorgesehen.  
- Eine Darstellung erfolgt inklusive der Wurzel-

schutzbereiche.  
- Eingriffe in den geschützten Baumbestand sind 

nicht vorgesehen.  
- Dies ist in der Plandokumentation darzustellen.  

 
- Der Artenschutzfachbeitrag für das Vorhaben wird 

erstellt.  
- Es ist insbesondere auf die Artengruppen Brutvö-
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 "Alte Feuerwehr" der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen  
 
Hier: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß  
 § 4 Abs. 1 BauGB 
 Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Vorentwurf   
 

 

Stellungnehmende Behörde 
und Stelle  

Inhalt  

 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
Untere Straßenverkehrsbehörde   
 
Straßenaufsichtsbehörde  
 
Straßenbaulastträger  
 
Abfallwirtschaftsbetrieb  
 
 
Landkreis Nordwestmecklenburg  
II.1a 
Kataster- und Vermessungsamt 
 
 

 

gel, Amphibien, Reptilien, Fledermäuse einzuge-
hen.  

- Die Untersuchung kann auf der Grundlage einer 
Potenzialanalyse erfolgen.  

- Die Beachtlichkeit des § 44 Abs. 1 B-NatSchG ist 
zu berücksichtigen.  
 

- Keine Einwände, allgemeine Hinweise. 
 

- Keine Einwände.  
 

- Keine Betroffenheit.  
 

- Keine Bedenken.  
 
 
 
 

- Keine Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lage-
netzes vorhanden.  

- Allgemeine Hinsweise werden vorgetragen.  
 

Amt für Raumordnung und Lan-
desplanung  
II.2 
 

- Der Standort und das Vorhaben werden aus raum-
ordnerischer Sicht mitgetragen.  

- Hinweise zur Schutzfunktion des Küstenschutzwal-
des werden vorgetragen; es darf keine Einschrän-
kungen durch die Planung erfolgen.  
 

Staatliches Amt für Umwelt und 
Natur 
II.3  
 

- Keine Bedenken oder Anregungen.  

Landesamt für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie M-V 
II.4 
 

- Keine Stellungnahme.  

Bergamt Stralsund  
II.5 
 

- Keine Einwände oder Anregungen.  

Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwalung des Bundes  
II.6 

- Hinweise zur Ausgestaltung/Beleuchtung.  
- Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen sind aus-

zuschließen.  
- Berücksichtigung eines Genehmigungsvorbehalts 

durch Aufnahme im Teil B-Text.  
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Forstamt  
II.8a 

- Zustimmung zum beabsichtigten Vorhaben.  
- Zulässigkeit des Vorhabens im pflichtgemäßen Er-

messen unter Berücksichtigung des Einzelfalls und 
der Gesichtspunkte 

o Sanierung/Umnutzung 
o Gebäude hatte nur einen dem Gemeinwohl 

dienenden Zweck (Feuerwehr)  
o weiter dem Gemeinwohl dienender Zweck  
o Der das Gebäude umschließende Wald ist 

im Zuge der Baumaßnahme hinsichtlich der 
Verkehrssichert für Gebäude und Nebenflä-
chen entsprechend zu pflegen.  

o Künftig regelmäßige Baumschau (Verkehrs-
sicherheit gewährleisten)  

o Nutzung nur gemäß Festsetzung des B-
Planes.  
 

Straßenbauamt Schwerin  
II.13 

- Keine Bedenken oder Anregungen.  

TELEKOM 
II.14 

- Bestand beachtlich. 
- Allgemeine Hinweise.  

 

Bundeswehr 
II.15 
 

- Belange berührt, aber nicht beeinträchtigt.  

Zweckverband Grevesmühlen  
II.17 

- Trinkwasser – über Anlagen des Zweckverbandes 
gewährleistet (Hausanschluss)  

- Schmutzwasser – Nutzung des vorhandenen 
Grundstücksanschlusses.  

- Trinkwasser – Hausanschluss neu. 
- Regenwasser – Nachweis vor Satzungsbeschluss, 

Einholung der wasserrechtlichen Erlaubnis unter 
Einbeziehung gutachterlicher Ausführungen.  

- Löschwasser – vorhandener Hydrant grö-
ßer 48 m³/h, jedoch kleiner 96 m³/h. 

- Die Nachweise zur Sicherung des Löschwasserbe-
darfs sind zu erbringen.   
 

Hanse Gas 
II.19 
 

- Bestandsleitungen an der Straße (Hauptleitung). 

50 Hertz 
II.20 
 

- Keine Anregungen oder Hinweise, kein Bestand.  
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Deutscher Wetterdienst  
II.21 
 

- Keine Einwände.  
 

Landesamt für innere Verwaltung 
II.22 
 

- Keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze M-V vorhanden.  

GDMcom 
II.23 
 

- Keine Bestände.  

Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz 
II.25 
 

- Allgemeine Hinweise zu möglichen Munitionsfun-
den.  

- Allgemeine Hinweise zur Kampfmittelauskunft.  
 

Landgesellschaft M-V mbH 
II.30 
 

- Keine Hinweise.   
 

BVVG 
Bodenverwaltungs- und –
verwaltungs GmbH  
II. 31 
 

- Keine Anregungen bzw. Betroffenheit.  
- Allgemeine Hinweise.  

 

Hauptzollamt Stralsund  
II. 32 
 

- Keine Einwendungen.  
- Allgemeine Hinweise.  

Landesanglerverband M-V e.V.  
II. 35 
 

- Keine Anregungen oder Hinweise, keine Einwände; 
Zustimmung.   
  

Landesjagdverband M-V e.V.  
II.36 
 

- Keine Anregungen oder Hinweise, keine Einwände; 
Zustimmung.   
 

Amt Klützer Winkel  
II.38 

- Löschwasserbereitstellung  
- Löschwasserbedarf 96 m³/h erforderlich.  
- 2 Unterflurhydranten / Düneweg 1d und Dünenweg 

5c stehen zur Verfügung jeweils 48 m³/h bis 
 96 m³/h.  

- Nach Auskunft des Amtes Klützer Winkel ist der 
Löschwasserbedarf gesichert.   
 

Nachbargemeinden  
III.1 Nachbargemeinde Stadt Klütz  
 

- Als Nachbargemeinde weder Anregungen noch 
Bedenken.   
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Aufgestellt, 16.05.2022:   
 
Dipl.-Ing. R. Mahnel 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de  
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Ostseebad

Ostsee 
Osteseeallee

Dünenweg

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 44
der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen

BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF

SATZUNG

Quelle: www.gaia-mv.de
Übersicht  M 1 : 8.000

ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44
"ALTE FEUERWEHR" 

DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN 
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BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF

FLÄCHEN FÜR WALD

Flächen für Wald

Par. 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Par. 22 und 23 BauNVO

Par. 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE BINDUNGEN 
UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

§19

SONSTIGE PLANZEICHEN

Planzeichen

I. FESTSETZUNGEN
Erläuterung

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Par. 16 und 18 BauNVO

Rechtsgrundlagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über die Satzung
des Bebauungsplanes Nr. 44 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind, (WS - Wurzelschutzabstand, Kronentraufe + 1,50 m)

WS

20
0m

GS

KS

15
0m Küsten- und Gewässerschutzstreifen, hier: 150m zur Ostsee

(Luftbild; Quelle: www.gaia-mv.de, Stand: 2020/04) 

Küstengewässerschutzstreifen, hier: 200m zuzr Ostsee
(Luftbild; Quelle: www.gaia-mv.de, Stand: 2020/04)

Fläche für Wald, außerhalb des Plangebietes und in Überlagerung 
mit der Gemeinbedarfsfläche

Par. 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. Par. 29 NatSchAG M-V

Par. 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. Par. 89 LWaG M-V

Par. 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. Par. 20 Abs. 1 LWaldG M-V

Par. 9 Abs. 7 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

vorhandene Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

vorhandenes Gebäude mit Haus Nr. 4

vorhandener Einzelbaum mit Stamm- und Kronendurchmesser

vorhandene Hecke

34
56

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Erhaltungsgebot für Bäume (Baumreihe),
geschützt nach § 19 NatSchAG M-V

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

KJ

Zahl der Vollgeschosse (VG), als Höchstmaß

maximale Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

maximale Gebäudehöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Grundfläche (GR), als Höchstmaß

Flachdach / Satteldach

Flächen für den Gemeinbedarf 

Zweckbestimmung: Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung (KJ)

VG II
max.

max.

FH       11,50m

GH      11,50m

GR 100m²

FD / SD

1,5

4

ø 0.4/6.0

PLANZEICHENERKLÄRUNG
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vorhandene Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

vorhandenes Gebäude mit Haus Nr. 4

vorhandener Einzelbaum mit Stamm- und Kronendurchmesser

vorhandene Hecke

vorhandener Schacht mit Höhen

vorhandene Höhe in Meter über NHN im DHHN92

Vermutlicher Verlauf von Leitungen, unterirdisch;
- HanseGas GmbH
- Deutsche Telekom Technik GmbH
- Zweckverband Grevesmühlen, 
Trinkwasser
Schmutzwasser
Regenwasser
vermutliche Lage des Hydranten mit Bezeichnung

Bemaßung in Meter5

34
56

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

4

D 2.58

2.58

Hydrant
A1005-1005

ø 0.4/6.0
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1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ………….2019. Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekannt-
machungsblatt für den Klützer Winkel am ……………..2019 erfolgt.  

 
2.    Die Gemeindevertretung hat am ………… 2021 den Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 

gebilligt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange bestimmt. 

 
3.    Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 44 ist vom 

…………..2021 b is  einschließlich …………2021 durch öffentliche Auslegung im Amt Klützer Winkel 
durchgeführt worden. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan Nr. 44 ist durch 
Veröffentlichung in der Ostseezeitung am …………..2021 ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 
4.    Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
5.  Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB sowie die Nachbargemeinden wurden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
………………….2021  unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert.  

       
6.  Die Gemeindevertretung hat am ……………… den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 44 mit Begründung 

gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
 
7.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

………………. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
       
8.  Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 44, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B – Text sowie 

die zugehörige Begründung und die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und 
Informationen haben in der Zeit vom ………………. b is  einschließlich ……………… während der 
angegebenen Zeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB im Amt Klützer Winkel öffentlich ausgelegen. Der Inhalt der 
Bekanntmachung, der Entwurf der Satzung und der Begründung sowie die bereits vorliegenden 
umweltrelevanten Stellungnahmen und Informationen konnten zusätzlich während der Auslegungsfrist auf 
den Internetseiten des Amtes Klützer Winkel eingesehen werden. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten hervorgebracht werden 
können und dass nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist, durch Veröffentlichung in der Ostseezeitung am ………………. 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden von der 
Auslegung benachrichtigt.  

   
 Ostseebad Boltenhagen, den ..........................                                                       .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              Bürgermeister 
 

 
9.  Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 44 am .................................... 

wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der 
Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-
Präsentationsausgabe) erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.  

 
 …………………….………….., den ..........................                                               .......................................... 
                                                                                             (Stempel)            Unterschrift                   
  
 
10.  Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am …………….. 
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
11.  Der Bebauungsplan Nr. 44, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde am 

……………… von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan 
Nr. 44 wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom …………….. gebilligt. 

 
 Ostseebad Boltenhagen, den ..........................                                                       .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              Bürgermeister 
 
 
12.  Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 

ausgefertigt. 
 
 Ostseebad Boltenhagen, den ..........................                                                       .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              Bürgermeister 

VERFAHRENSVERMERKE
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Nr. 44 wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom …………….. gebilligt. 
 
 Ostseebad Boltenhagen, den ..........................                                                       .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              Bürgermeister 
 
 
12.  Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 

ausgefertigt. 
 
 Ostseebad Boltenhagen, den ..........................                                                       .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              Bürgermeister 
 
 
13.  Der Beschluss über die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 sowie die Internetadresse und die Stelle, 

bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Öffnungszeiten 
für den Publikumsverkehr von allen an der Planung Interessierten eingesehen werden kann und über den 
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung in der Ostseezeitung am ................................ 
ortsüblich bekanntgemacht worden.  

       In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeiten 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 
Kommunalverfassung für das Land M-V (KV M-V) hingewiesen worden.    

      Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 Ostseebad Boltenhagen, den ..........................                                                       .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              Bürgermeister 
 

SATZUNG  
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "ALTE FEUERWEHR" DER GEMEINDE OSTSEEBAD 
BOLTENHAGEN   
GEMÄß § 10 BauGB  
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),  zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 
(BGBl. I S. 674) geändert, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ostssebad Boltenhagen vom ………………..……. folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 "Alte 
Feuerwehr" der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), erlassen.  
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TEIL B – TEXT 
 
DER SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "ALTE FEUERWEHR" 
DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN  
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
1. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16- 20 BauNVO) 
 
 Höhe der baulichen Anlagen 

Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe und die maximale Firsthöhe werden wie 
folgt definiert. Maßgebend ist die Dachaußenhautfläche des eingedeckten Daches. 
- Die Gebäudehöhe ist der oberste Abschluss der Dachhaut (Dachaußenhautflä-

che). Maßgebend ist das eingedeckte Dach. Bei Gebäuden mit Attika ist für die 
Gebäudehöhe die Oberkante der Attika maßgebend. 

- Bei Gebäuden mit einem First ist als oberster Abschluss der Dachhaut der 
Schnittpunkt der Dachaußenhautflächen (First) maßgebend. 

 
2. BAUWEISE 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches ist nur eine offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 
BauNVO) zulässig. 
 

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE   
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gemäß Planzeichnung – Teil A bestimmt.  

 
4. FLÄCHE FÜR DEN GEMEINBEDARF "KINDER- UND JUGENDFREIZEITEIN-

RICHTUNG" 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 
 

Die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtung" dient der Unterbringung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen für eine 
"Station junger Naturforscher und Techniker". 
 
Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind zulässig: 
- Gebäude und Räume, die für den Betrieb der "Station junger Naturforscher und 
Techniker" erforderlich sind, inklusive der zugehörigen Nebenanlagen.  
 

II. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
 
1. WALDFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB und Abs. 6 BauGB) 
 

Die festgesetzte Waldfläche ist dauerhaft zu erhalten. Waldwege sind zulässig. 
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2. BINDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONS-
TIGEN BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 
Die zum Erhalt festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen und 
bei Abgang artengleich nachzupflanzen. 

 

IV.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 Abs. 6 BauGB)   
 
1. KÜSTEN- UND GEWÄSSERSCHUTZSTREIFEN  
 

Nördlich des Plangebietes befindet sich die Ostsee. Der Küsten- und Gewässer-
schutzstreifen gemäß § 29 NatSchAG M-V (150 m) wurde nachrichtlich übernommen. 
Der Küstengewässerschutzstreifen gemäß § 89 LWaG M-V (200 m) wurde nachricht-
lich übernommen. 

 
2. HOCHWASSERRISIKOGEBIET GEMÄß § 9 Abs. 6a BauGB 
 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Risikogebietes außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten i.S.d. § 78b Wasserhaushaltsgesetz (WHG) (nachrichtliche Über-
nahme gemäß § 9 Abs. 6a BauGB). Das Bemessungshochwasser (BHW) beträgt 
3,20 m über NHN. 

 
3. BAU- UND KUNSTDENKMALE, BODENDENKMALE 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes befinden sich 
keine Bau- und Kunstdenkmale.  
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand sind durch das geplante Vorhaben keine 
Bodendenkmale berührt. 
 
Das Baudenkmal (1515) "Boltenhagen, Strandpromenade 1, Lesehalle", Gemarkung 
Boltenhagen, Flur 1, Flurstück 39, in der Umgebung des vorliegenden Bebauungs-
planes ist durch das geplante Vorhaben nicht erheblich beeinträchtigt; somit besteht 
keine Genehmigungspflicht nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG 
M-V).   
 
Wenn während der Erdarbeiten archäologische Funde entdeckt werden, ist gemäß 
§ 11 DSchG M-V die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen 
und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftrag-
ten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege oder dessen Vertreter in unver-
ändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter 
der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes 
erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige; die unte-
re Denkmalschutzbehörde kann die Frist verlängern. 
 

3. WALD UND WALDABSTAND  
 (§ 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 20 LWaldG M-V) 
 

Gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG M-V ist der gesetzlich festgelegte Waldabstand von 
30 m von baulichen Anlagen zum Wald einzuhalten.  
Die Zulässigkeit des Vorhabens wurde im pflichtgemäßen Ermessen unter besonde-
rer Berücksichtigung des Einzelfalls durch die zuständige Forstbehörde geprüft. Für 
das auf Grundlage des vorliegenden Bebauungsplanes zulässige Vorhaben wird aus 
forstrechtlicher Sicht die Zustimmung erteilt. (Stand: Stellungnahme zum Vorentwurf). 
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Folgende Hinweise sind beachtlich: 
- Der das Gebäude umschließende Wald ist im Zuge der Baumaßnahme hinsicht-

lich der Verkehrssicherheit für Gebäude- und Nebenflächen entsprechend zu 
pflegen.  

- Es ist eine regelmäßige, jährlich mindestens zweimalige Baumschau im gesamten 
Wald der Flurstücke 38, 34/56, 36/22 sowie Teilen des Flurstücks 34/57 durchzu-
führen und der Bestand ganzjährig nach den anerkannten Regeln und Grundsät-
zen verkehrssicher zu halten. 

- Es ist ausschließlich die im Bebauungsplan geregelte Nutzungsart zu realisieren. 
Gastronomische und herbergsartige Nutzungen, insbesondere Übernachtungen, 
sind unzulässig. 

 
V.  HINWEISE   

 
1. HOCHWASSERGESCHÜTZTER BEREICH 

 
Das überplante Gebiet befindet sich im hochwassergeschützten Bereich. Der Bemes-
sungshochwasserstand (BHW) der Ostsee beträgt 3,00 m ü HN (3,20 m ü NHN), hö-
here Wasserstände sind möglich. Der Ausbau des Hochwasserschutzsystems ist als 
öffentliche Aufgabe des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Schutz von im Zu-
sammenhang bebauten Gebieten gemäß § 83 Abs. 1 des Wassergesetzes des Lan-
des M-V (LWaG) von Redewisch bis Tarnewitz abgeschlossen, so dass der Schutz 
gegen das BHW der Ostsee grundsätzlich gewährleistet ist. Es besteht jedoch kein 
absoluter Hochwasserschutz. Bei Sturmfluten und höheren Wasserständen sind alle 
tiefer als 3,00m ü HN (3,20 m ü NHN) gelegenen Flächen, die vom Ostseewasser er-
reicht werden können, gefährdet. Ein Versagen der Küstenschutzanlagen ist nicht 
ausgeschlossen. Das Risiko ist durch den Bauherrn selbst zu tragen. Vorkehrungen 
sind durch den Bauherren zu übernehmen. Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Ord-
nung des Wasserhaushaltes (WHG) ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen 
sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den mögli-
chen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser an-
zupassen.  
Das Land M-V übernimmt keinerlei Haftung für Hochwasserschäden, selbst dann 
nicht, wenn Küstenschutzanlagen den auftretenden Belastungen nicht standhalten.  
 
Am 26. November 2007 ist die Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, 
HWRM-RL) in Kraft getreten. Im Rahmen der Umsetzung dieser Richtlinie wurden 
Hochwassergefahren – und Risikokarten erarbeitet. Diese können unter 
http://www.lung.mv-
regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwassserrisikomanagementrichtlinie.htm 
bzw. im Kartenportal des LUNG unter https://www.Umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/index.php?nutzer=p3HWRMRL eingesehen werden. Das 
Extremereignis nach HWRM-RL (HQ 200 plus Versagen der Hochwasserschutzanla-
gen) weist für den Baubereich teilweise eine Überflutung aus. Bei einem Extremer-
eignis wie dem Versagen der Hochwasserschutzanlagen, z.B. Überflutung der Dei-
che, könnte eine Überflutung stattfinden. Dieses wird vorsorglich als Information be-
rücksichtigt. 
 

3.     ALTLASTEN BZW. ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN/ VERHALTENSWEISE 
BEI UNNATÜRLICHEN VERFÄRBUNGEN bzw. GERÜCHEN DES BODENS 
 
Erkenntnisse über Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. schädlichen Bodenver-
änderungen i.S. des § 2 Abs. 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes liegen nach derzei-
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tigem Kenntnisstand für das Plangebiet nicht vor. Es wird jedoch keine Gewähr für die 
Freiheit des Plangebietes von Altlasten oder schädlichen Bodenveränderungen über-
nommen.  
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bo-
dens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermie-
den werden.  
Hinweise auf Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. schädlichen Bodenverände-
rungen, erkennbar an unnatürlichen Verfärbungen bzw. Gerüchen oder Vorkommen 
von Abfällen, Flüssigkeiten u. ä. sind der Landrätin des Landkreises als untere Ab-
fallbehörde unverzüglich nach Bekannt werden mitzuteilen. Der Grundstückseigen-
tümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sowie die weite-
ren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind 
verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte für Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. 
schädliche Bodenveränderungen, unverzüglich der Landrätin des Landkreises Nord-
westmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt 
bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen und ähnlichen Einwirkungen auf den 
Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren die von ihnen mit der 
Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige 
und Untersuchungsstellen. 
 

4. MUNITIONSFUNDE 
 

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass Funde auftreten kön-
nen. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzu-
führen. Sollten bei Tiefbauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Muni-
tion gefunden werden, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle 
und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungs-
dienst ist zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei oder Ordnungsbehörde hin-
zuzuziehen. 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger 
Mittel erhält, ist nach § 5 Kampfmittelverordnung verpflichtet dies unverzüglich den 
örtlichen Ordnungsbehörden anzuzeigen. 
Der Bauherr ist verpflichtet, Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der 
Baustelle sowie zu Ergebnissen von Erkundungs- und Beräumungsmaßnahmen zu 
machen. 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelas-
tungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche sind gebührenpflichtig zu erhalten 
beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V.  
 

5. FESTPUNKTE DER GEODÄTISCHEN GRUNDLAGENNETZE 
 
Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes M-V vor-
handen. 
 

6. ANFORDERUNGEN DER WASSERSTRAßEN- UND SCHIFFFAHRTSVERWAL-
TUNG 
 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. 4 des Bun-
deswasserstraßengesetzes (WaStrG) weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ih-
ren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung 
beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffsführer durch Blendwirkun-
gen, Spiegelungen oder anders irreführen oder behindern. Wirtschaftswerbung in 
Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig. 
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Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit 
Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete Flä-
chen sichtbar sein.  
Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen usw. sind dem Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Ostsee zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen. 
Die Anforderungen sind auch für Baustellenbeleuchtung zu beachten. 
 

7. BUNDESWEHR 
 

Die Belange der Bundeswehr sind durch die vorliegende Planung berührt, aber nicht 
beeinträchtigt. 
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